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Verordnung
zur Änderung der Verordnung 

über die Bestimmung von Polizeipräsidien 
zu Kriminalhauptstellen

Vom 18. April 2018

Auf Grund des § 2 Absatz 3 Nummer 1 des Polizeiorga-
nisationsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Juli 2002 (GV. NRW. S. 308, ber. S. 629) verordnet 
das Ministerium des Innern:

Artikel 1

Die Verordnung über die Bestimmung von Polizeipräsi-
dien zu Kriminalhauptstellen vom 26. August 2013 (GV. 
NRW. S. 502) wird wie folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt. 

  bb)  Folgende Nummer 8 wird angefügt:

     „8. Straftaten, die unter Beteiligung von im 
Landesdienst stehenden Beschäftigten einer 
Kreispolizeibehörde begangen werden.“

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Richtet sich in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 8 die Erforschung und Verfolgung 
von Straftaten gegen die im Landesdienst stehen-
den Beschäftigten der Kriminalhauptstelle selbst, 
ist die im Folgenden zur Zusammenarbeit be-
stimmte Kriminalhauptstelle zuständig. Es werden 
folgende Polizeipräsidien jeweils zur Zusammen-
arbeit bestimmt: 

  1. Bielefeld und Münster,

  2. Recklinghausen und Dortmund,

  3. Essen und Bochum,

  4. Duisburg und Düsseldorf,

  5. Wuppertal und Hagen,

  6. Mönchengladbach und Aachen,

  7. Krefeld und Gelsenkirchen und

  8. Köln und Bonn.“

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

 d)   Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Die zu Kriminalhauptstellen bestimmten Poli-
zeipräsidien sind zuständig für die Verhütung und 
vorbeugende Bekämpfung im Rahmen der Kon-
zepte „Mobile Täter im Visier“, Runderlass des Mi-
nisteriums für Inneres und Kommunales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 14. August 2013, Ak-
tenzeichen 422 – 62.16, in der jeweils geltenden 
Fassung, und „Verhütung und Verfolgung von Ge-
waltstraftaten im Zusammenhang mit Sportveran-
staltungen“, Runderlass des Ministeriums für Inne-
res und Kommunales des Landes Nordrhein-West-
falen vom 4. Februar 2015, Aktenzeichen 422 – 
62.19, in der jeweils geltenden Fassung.“

 e)   Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 5 
und 6.

2.   In § 3 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „bestimmten 
Polizeipräsidiums“  durch die Wörter „bestimmte 
Polizeipräsidium“ ersetzt.

3.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „Gefah-
ren- und Schadenslagen“ durch die Wörter „Scha-
densereignissen oder der Gefahr derselbigen“ er-
setzt.

 b)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz eingefügt:

   „(4) Sind bei der Gefahrenabwehr oder der Erfor-
schung und Verfolgung von Straftaten nach Ab-
satz  1 Nummer  2 Betriebsanlagen, einschließlich 

deren Zuwegung, in dem Zuständigkeitsbezirk 
mehrerer Polizeipräsidien im Sinne des Absatzes 3 
betroffen und ist ein einheitliches polizeiliches 
Vorgehen zweckmäßig, so können das für Inneres 
zuständige Ministerium und nach Bestimmung 
desselbigen das Landeskriminalamt Nord-
rhein-Westfalen und das Landesamt für Zentrale 
Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen die Auf-
gabe einem der Polizeipräsidien vollständig über-
tragen. Betriebsanlagen im Sinne des Satzes 1 sind 
örtlich gebundene Einrichtungen, die regelmäßig 
zur Ausübung einer Gewerbetätigkeit benötigt 
werden.“

 c)   Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab-
sätze 5 und 6.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. April 2018

Der Minister
des Innern

des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2018 S. 204

2222
Bei der Verkündung des Gesetzes zu dem Fünften Ände-
rungsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, dem 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden von West-
falen-Lippe – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, der 
Synagogen-Gemeinde Köln – Körperschaft des öffent-
lichen Rechts – und dem Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e.V. vom 7. April 
2017 (GV. NRW. S.  449) ist die Bekanntmachung des 
Fünften Änderungsvertrages unterblieben und wird hier-
mit nachgeholt:

Fünfter Änderungsvertrag
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und 

dem Landesverband der Jüdischen
Gemeinden von Nordrhein – Körperschaft 

des öffentlichen Rechts –, dem 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 

Westfalen-Lippe – Körperschaft des
öffentlichen Rechts –, der Synagogen-Gemeinde 

Köln – Körperschaft des öffentlichen
Rechts – und dem Landesverband Jüdischer 

 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen e. V. 

Artikel 1

Der Vertrag

zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 

und

dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, dem 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfa-
len-Lippe – Körperschaft des öffentlichen Rechts – und 
der Synagogen-Gemeinde Köln – Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts – 

vom 1. Dezember 1992 (GV. NRW. S. 314), zuletzt geän-
dert durch Änderungsvertrag vom 17.  Juli 2013 (GV. 
NRW. S. 627),

wird wie folgt geändert:

 1.   Die Bezeichnung der jüdischen Vertragspartner im 
Vertrag wird wie folgt geändert: 
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  „dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, 
dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Westfalen-Lippe – Körperschaft des öffentlichen 
Rechts –, der Synagogen-Gemeinde Köln – Körper-
schaft des öffentlichen Rechts – und dem Landesver-
band Jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
e. V.“

 2.  Die Präambel wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 2 der Präambel wird der Satzteil „31. Ok-
tober 2006 (GV. NRW. S. 617)“ durch den Satzteil 
„17. Juli 2013 (GV. NRW. S. 627)“ ersetzt.

 b)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Mit In-Kraft-Treten dieses Änderungsvertrages 
tritt der liberale Landesverband Jüdischer Ge-
meinden in Nordrhein-Westfalen e. V. dem Vertrag 
als weiterer Vertragspartner bei.“

 c)   In Satz 4 werden nach dem Satzteil „Vorstands-
mitglied Sharon Fehr“ das Wort „und“ gestrichen 
und nach dem Satzteil „Vorstandsmitglied Abra-
ham Lehrer,“ die Wörter „und der Landesverband 
jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
e.  V., vertreten durch (…) und durch (…)“ einge-
fügt.

 3.  Artikel 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Zur Erhaltung und Pfl ege des jüdischen Lebens 
in Nordrhein-Westfalen beteiligt sich das Land 
an den laufenden Ausgaben der jüdischen Ge-
meinschaft in Nordrhein-Westfalen für deren reli-
giöse und kulturelle Bedürfnisse und für ihre Ver-
waltung ab dem Haushaltsjahr 2018 mit jährlich 
17 Millionen Euro. In diesem Betrag sind die bis-
her nach dem Protokollvermerk zu Artikel  6 ge-
zahlten Aufwendungen für zusätzliche Sicher-
heitsleistungen an jüdischen Einrichtungen im 
Zusammenhang mit Wachdiensten in Höhe von 
3 Millionen Euro enthalten.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

     „Der in Absatz 1 genannte Betrag ist in sei-
ner Höhe ab 2019 laufend den Veränderungen 
der Besoldung der Landesbeamtinnen und 
-beamten anzupassen.“

  bb)   In Satz 2 werden die Worte „eines Landesbe-
amten in“ durch das Wort „nach“ ersetzt.

 4.  Artikel 2 wird wie folgt geändert:

 a)   Dem bisherigen Absatz 1 wird folgender Absatz 1 
vorangestellt:

   „Der liberale Landesverband Jüdischer Gemein-
den in Nordrhein-Westfalen erhält von dem in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten Betrag, der um den 
Anteil für zusätzliche Sicherheitsleistungen ge-
mindert wird (3  Millionen Euro), 1,5  Prozent als 
Landesleistung. Dieser Betrag wird vom Land 
einbehalten und an den liberalen Landesverband 
Jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ge-
zahlt.“

 b)   Die bisherigen Absätze 1 bis 3 werden die Absät-
ze 2 bis 4.

 c)   In Absatz 4 wird in Satz 1 das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt und nach dem Wort „Synago-
gen-Gemeinde“ die Wörter „und der liberale Lan-
desverband Jüdischer Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen“ eingefügt. Die Sätze 2 bis 4 ent-
fallen.

 d)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

   „Soweit die jüdischen Vertragspartner dem Land 
bis zum 31. Dezember des Vorjahres keine einver-
nehmliche Mitteilung über die Verteilung des Be-
trages für Aufwendungen für zusätzliche Sicher-
heitsleistungen im Zusammenhang mit Wach-
diensten (3  Millionen Euro) machen, gilt der 
bisherige zwischen den jüdischen Vertragspart-
nern abgestimmte interne Verteilschlüssel. Mögli-

che Anpassungen des Verteilschlüssels treffen die 
jüdischen Vertragspartner im Innenverhältnis ein-
vernehmlich und teilen das Ergebnis dem Land 
mit. Die Auszahlung erfolgt an die jeweiligen jü-
dischen Vertragspartner.“

 e)  Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:

   „Die jüdischen Vertragspartner tragen gegenüber 
dem Land die Verantwortung für eine ordnungs-
gemäße Verwendung der Mittel. Die Leistungs-
empfänger haben die zweckentsprechende Mittel-
verwendung durch Prüfung der Jahresrechnung 
seitens eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers zu 
bestätigen. Ausgenommen sind davon Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, sofern sie über 
eine den staatlichen Standards im Wesentlichen 
vergleichbare unabhängige Rechnungsprüfung 
verfügen.“

 5.  Die Protokollerklärung zu Artikel 3 wird gestrichen.

 6.   In Artikel 5 wird das Wort „Kultusgemeinden“ durch 
das Wort „Gemeinden“ ersetzt.

 7.  a)   Dem Artikel 6 werden die folgenden Sätze ange-
fügt:

   „Das Land wird, beginnend ab 2018, für Neubau-
maßnahmen nebst Umbau- und Renovierungs-
maßnahmen für jüdische Einrichtungen nach 
Satz  1 Mittel in Höhe von 3  Millionen Euro be-
reitstellen, die jährlich um 200.000  Euro bis auf 
eine letztmalige Zahlung in 2028 in Höhe von 
5  Millionen Euro ansteigen. Die Einzelheiten re-
geln die Vertragspartner untereinander im Beneh-
men mit dem für Bauen zuständigen Ministeri-
um.“

 b)  Die Protokollerklärung zu Artikel 6 wird wie 
folgt gefasst:

   „Es besteht Einvernehmen darüber, dass das 
Land über die Maßnahmen nach Artikel  1 Ab-
satz  1 Satz  2 hinaus weiterhin die Sicherheits-
maßnahmen an jüdischen Einrichtungen im not-
wendigen Umfang mitfi nanziert. Zusätzlich zur 
Erstausstattung ersetzt das Land den jüdischen 
Vertragspartnern aufgewandte Mittel für Ersatz-
beschaffung und Wartung im Bereich Sicherheit 
bis zur Höhe der vom Haushaltsgesetzgeber be-
reitgestellten Mittel.“

 8.   In Artikel 9 wird das Wort „Kultusgemeinden“ durch 
das Wort „Gemeinden“ ersetzt.

 9.   Zu Artikel  11 wird eine Protokollerklärung einge-
fügt:

  „Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Be-
darfsentwicklung im Bereich der zusätzlichen Si-
cherheit für jüdische Einrichtungen im Zusammen-
hang mit Wachdiensten und auf die Entwicklung der 
Mitgliederzahl der Gemeinden des liberalen Landes-
verbandes der Jüdischen Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen zu richten.“

10.  Artikel 12 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  2 wird das Wort „Kultusgemeinden“ 
durch das Wort „Gemeinden“ ersetzt, dem Wort 
„Westfalen“ werden ein Bindestrich als Ergän-
zungszeichen sowie das Wort „Lippe“ angefügt, 
das nachfolgende Wort „und“ wird gestrichen und 
durch ein Komma ersetzt, und nach dem Wort 
„Köln“ werden die Wörter „und dem liberalen 
Landesverband Jüdischer Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen“ eingefügt.

 b)   In Satz  3 wird das Wort „vierfacher“ durch das 
Wort „fünffacher“ ersetzt.

Artikel 2

Der Änderungsvertrag wird vorbehaltlich der Bestäti-
gung durch ein Landesgesetz geschlossen.

Er wird mit dem Inkrafttreten des Landesgesetzes wirk-
sam.

Der Vertrag ist zu Urkundszwecken fünffach unterzeich-
net worden.
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Düsseldorf, den 21. März 2017

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Hannelore  K r a f t

  

Für den Landesverband der Jüdischen Gemeinden 
von Nordrhein

– Körperschaft des öffentlichen Rechts –:

 Oded  H o r o w i t z R.  N e u g r ö s c h el 

  

Für den Landesverband der Jüdischen Gemeinden 
von Westfalen-Lippe

– Körperschaft des öffentlichen Rechts –:

 Hannah  S p e r l i n g Zwi  R a p p o p o r t

  

Für die Synagogen-Gemeinde Köln 
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –

 B.  L e v y Michael  R a d o

Für den Landesverband Jüdischer Gemeinden 
in Nordrhein-Westfalen e. V.:

 Sonja  G u e n t n e r K h a r i a k o v a

– GV. NRW. 2018 S. 204
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Zweite Verordnung
zur Änderung der 

Verordnung über staatlich anerkannte 
Sachverständige

nach der Landesbauordnung 
Vom 27. März 2018

Auf Grund des § 85 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und Ab-
satz  8 der Landesbauordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256) ver-
ordnet das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung nach Anhörung des fachlich zustän-
digen Landtagsausschusses: 

Artikel 1

Die Verordnung über staatlich anerkannte Sachverstän-
dige nach der Landesbauordnung vom 29. April 2000 
(GV. NRW. S. 422), die zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S.  886) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   Im Inhaltsverzeichnis wird die Überschrift zu §  26 
wie folgt gefasst: 

 „§ 26 Inkrafttreten, Übergangsregelung“

2.   In §  5 Absatz  1 Buchstabe b) wird die Angabe „68.“ 
durch die Angabe „70.“ ersetzt. 

3.  § 26 wird wie folgt gefasst:

 „§ 26 
 Inkrafttreten, Übergangsregelung

 (1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2000 in Kraft.

  (2) Personen, deren staatliche Anerkennung innerhalb 
eines Jahres vor der Verkündung dieser Verordnung 
durch Vollendung des 68. Lebensjahres erloschen ist, 
werden auf Antrag ohne erneute Prüfung der Aner-
kennungsvoraussetzungen staatlich anerkannt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 27. März 2018

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 206
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Zuständigkeitsverordnung 

Umweltschutz
Vom 17. April 2018

Artikel 1

Die Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz vom 3. Fe-
bruar 2015 (GV. NRW. S. 268), die durch Verordnung vom 
8. November 2016 (GV. NRW. S. 978) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 2 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  1 werden nach dem Wort „werden“ die 
Wörter „und die Rückführung des Anlagengrund-
stücks in den Ausgangszustand nach § 5 Absatz 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl.  I S.  1274), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geän-
dert worden ist, abgeschlossen oder die Pfl icht er-
loschen ist“ eingefügt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

   „Zur ordnungsgemäßen Stilllegung nach Satz 1 ge-
hört auch die Erfüllung der Betreiberpfl icht nach 
§ 5 Absatz 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.“

2.  Die Anlage wird wie folgt geändert:

 a)   Teil B Nummer I des Verzeichnisses wird wie folgt 
geändert:

   aa)   Nach der Angabe zu Nummer  21.4 wird fol-
gende Angabe eingefügt: 

     „21.5 Verordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ 

   bb)   Die Angabe zu Nummer  23.3 wird wie folgt 
gefasst:

     „23.3 Selbstüberwachungsverordnung kom-
munal (SüwV-kom)“.

   cc)  Die Angabe zu Nummer 23.4 wird gestrichen.

   dd)   Die Angabe zu Nummer  31.4 wird wie folgt 
gefasst:

     „31.4 Abfallbeauftragtenverordnung 
(AbfBeauftrV)“

 b)  Anhang II wird wie folgt geändert:

   aa)  Nummer 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

     „Die Bezirksregierung Arnsberg ist über die 
Re gelungen des § 2 Absatz 1 Satz 2 dieser 
Verordnung und des § 19 Absatz 2 WHG hin-
aus zuständig für den Gewässerausbau, wenn 
ein bergrechtlicher Betriebsplan dies vor-
sieht, sowie für die Gewässeraufsicht, soweit 
es sich um Regelungsgegenstände der von ihr 
erteilten Erlaubnis, Zulassung oder Geneh-
migung handelt.“

  bb)   Nach Nummer  20.1.18 wird folgende Num-
mer 20.1.18a eingefügt:

    „20.1.18a

    § 36 Absatz 2
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     Anordnung der Durchführung der erforderli-
chen Maßnahmen 

     zuständig: BezReg, sofern sie für die Gewäs-
seraufsicht zuständig ist“

  cc)  Nummer 20.1.37 wird wie folgt gefasst:

    „20.1.37

    §§ 78, 78a 

     Zulassung der Ausweisung neuer Baugebiete 
(§ 78 Absatz 2), Genehmigung der Errichtung 
oder Erweiterung einer baulichen Anlage 
(§  78 Absatz  5), Zulassung von Maßnahmen 
(§ 78a Absatz 2)

     bei Gewässern erster Ordnung und den mit 
ihnen in Verbindung stehenden Schifffahrts-
häfen einschließlich ihrer Verbindungsstre-
cken

    zuständig: BezReg“

  dd)   Nach Nummer 21.4.11 werden folgende Num-
mern 21.5 bis 21.5.10 eingefügt:

    „21.5

     Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen vom 18. April 
2017 (BGBl. I S. 905) in der jeweils geltenden 
Fassung (AwSV)

    21.5.1 

    § 52 

     Anerkennung von Sachverständigenorganisa-
tionen (Absatz  1), Entgegennahme der Aner-
kennungen aus einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum sowie Verlangen 
einer Beglaubigung der Kopie und deren Ent-
gegennahme (Absatz 2 Satz 2), Verlangen der 
Vorlage der gleichwertigen Anerkennung in 
beglaubigter deutscher Übersetzung und 
deren Entgegennahme (Absatz 2 Satz 3), Ent-
gegennahme der Benennung einer vertre-
tungsberechtigten natürlichen Person und 
des Nachweises der Vertretungsbefugnis (Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1)

    zuständig: LANUV 

    21.5.2

    § 53 Absatz 6

     Entscheidung über das Abweichen von den 
Anforderungen an die Fachkunde und Erfah-
rung

    zuständig: LANUV

    21.5.3

    § 54 

     Widerruf der Anerkennung einer Sachver-
ständigenorganisation (Absatz 1 Satz 1), Auf-
forderung an die Sachverständigenorganisa-
tion, die Bestellung eines Sachverständigen 
aufzuheben (Absatz  1 Nummer  2), Aufforde-
rung an die Sachverständigenorganisation, 
einem Fachbetrieb die Zertifi zierung zu ent-
ziehen (Absatz 1 Nummer 4), befristete Aner-
kennung einer Sachverständigenorganisation 
(Absatz 2 Satz 2)

    zuständig: LANUV

    21.5.4

    § 55 

     Anordnung der Aufhebung einer Bestellung 
(Nummer 1 Buchstabe c), Entgegennahme der 
Anzeigen nach Nummer  2 (Nummer  2), Ent-
gegennahme der Angaben nach Nummer  6 
Buchstaben a bis c (Nummer  6), Entgegen-
nahme der Mitteilung über den Wechsel der 
vertretungsberechtigten Person (Nummer  7), 

Entgegennahme der Mitteilung über die Auf-
lösung der Sachverständigenorganisation 
(Nummer 10)

    zuständig: LANUV 

    21.5.5

    § 56 Absatz 1

     Verlangen der Vorlage des Prüftagebuchs und 
dessen Entgegennahme 

    zuständig: LANUV

    21.5.6

    § 57 

     Anerkennung von Güte- und Überwachungs-
gemeinschaften (Absatz  1), Entgegennahme 
der Anerkennungen aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sowie Verlangen einer Beglaubigung der 
Kopie und deren Entgegennahme (Absatz  2 
Satz 2), Verlangen der Vorlage der gleichwer-
tigen Anerkennung in beglaubigter deutscher 
Übersetzung und deren Entgegennahme (Ab-
satz  2 Satz  3), Entgegennahme der Benen-
nung einer vertretungsberechtigten natürli-
chen Person und des Nachweises der Vertre-
tungsbefugnis (Absatz 3 Satz 1 Nummer 1)

    zuständig: LANUV

    21.5.7

    § 58 Absatz 2

     Entscheidung über das Abweichen von den 
Anforderungen an die Fachkunde und Erfah-
rung

    zuständig: LANUV

    21.5.8

    § 59 Absatz 1

     Widerruf der Anerkennung einer Güte- und 
Überwachungsgemeinschaft (Absatz  1), Auf-
forderung an die Güte- und Überwachungs-
gemeinschaft, einem Fachbetrieb die Zertifi -
zierung zu entziehen (Absatz  1 Nummer  2), 
befristete Anerkennung einer Güte- und 
Überwachungsgemeinschaft (Absatz 2 Satz 2)

    zuständig: LANUV

    21.5.9

    § 60 

     Anordnung der Aufhebung einer Bestellung 
(Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c), Entgegen-
nahme der Anzeigen (Absatz  1 Nummer  2), 
Entgegennahme der Mitteilung über eine Än-
derung der Organisationsstruktur (Absatz  1 
Nummer  3), Entgegennahme der Mitteilung 
über den Wechsel der vertretungsberechtigten 
Person (Absatz 1 Nummer 4), Entgegennahme 
der Mitteilung über die Aufl ösung der Sach-
verständigenorganisation (Absatz  1 Num-
mer 9)

    zuständig: LANUV

    21.5.10

    § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3

     Entgegennahme der Übermittlung der bei 
Kontrollen der Fachbetriebe gewonnenen Er-
kenntnisse 

    zuständig: LANUV“

  ee)  Nummer 23.3 wird aufgehoben.

  ff)  Nummer 23.4 wird Nummer 23.3. 

  gg)   In Nummer  30.1.6 wird die Angabe „15“ 
durch die Wörter „12 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt.
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  hh)   In Nummer 30.1.7 werden die Wörter „11 der 
Entsorgergemeinschaftenrichtlinie“ durch die 
Wörter „16 der Entsorgungsfachbetriebever-
ordnung“ ersetzt.

  ii)  In Nummer 30.1.8 werden die Wörter „die für 
die nach § 47 für die Überwachung des Ent-
sorgungsfachbetriebes zuständige Behörde“ 
durch die Wörter „BezReg Düsseldorf“ er-
setzt.

  jj)  Die Nummern 31.3 bis 31.3.3 werden durch 
die folgenden Nummern 31.3 bis 31.3.2 er-
setzt:

    „31.3

     Entsorgungsfachbetriebeverordnung vom 2. 
Dezember 2016 (BGBl.  I S.  2770) in der je-
weils geltenden Fassung (EfbV)

    31.3.1

     § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und Absatz 3 
Satz 2

     Entscheidung über die Anerkennung von 
Lehrgängen zum Erwerb der Fachkunde

    zuständig: BezReg Düsseldorf

    31.3.2

    § 26 Absatz 2 Satz 4

     Gestattung der weiteren Führung des Zertifi -
kats und des Überwachungszeichens

    zuständig: BezReg Düsseldorf“

  kk)   Die Nummern 31.4 bis 31.4.3 werden durch 
folgende Nummer 31.4 ersetzt:

    „31.4

     Abfallbeauftragtenverordnung vom 2. De-
zember 2016 (BGBl. I S. 2770, 2789) in der je-
weils geltenden Fassung (AbfBeauftrV)

    § 9 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 2

     Entscheidung über die Anerkennung von 
Lehrgängen zum Erwerb der Fachkunde

    zuständig: BezReg Düsseldorf“

  ll)  Nummer 31.10 wird wie folgt gefasst:

    „31.10

     Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017 
(BGBl. I S. 896) in der jeweils geltenden Fas-
sung (GewAbfV)

    § 11 Absatz 4 Satz 1

     Bekanntgabe der Stellen zur Durchführung 
der Fremdkontrolle

    zuständig: BezReg Düsseldorf“

  mm)  Nach Nummer  32.10 wird folgende Num-
mer 32.11 eingefügt:

    „32.11

    § 35 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1

     Überwachung der Einhaltung der Konformi-
tät von Produkten mit abfallrechtlichen Vor-
schriften und Verpfl ichtungen (§§  12, 13, 14 
VerpackV, §§ 8, 9 AltfahrzeugV, §§ 6, 9, 28 Ab-
satz 2 ElektroG, §§ 3, 5, 7, 11, 12 ElektrostoffV 
und §§  3, 4, 17 BattG jeweils in Verbindung 
mit § 35 Absatz 2, Absatz 1 LAbfG) 

     bei der Meldung über eine Aussetzung der 
Freigabe eines Produkts zum freien Verkehr 
auf dem Gemeinschaftsmarkt durch die für 
die Kontrolle der Außengrenzen zuständigen 
Behörde nach Artikel 27 Absatz 3 der Verord-
nung (EG) Nr.  765/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über die Vorschriften für die Akkreditierung 
und Marktüberwachung im Zusammenhang 
mit der Vermarktung von Produkten und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 
des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30)

    zuständig: Bezirksregierung Düsseldorf“

  nn)   Die bisherigen Nummern 32.11 und 32.12 
werden die Nummern 32.12 und 32.13.

  oo)   Nummer 7.7 wird durch die folgenden Num-
mern 7.7 bis 7.7.2 ersetzt:

    „7.7

     Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung in der Fassung der Bekanntmachung

     vom 24. Februar 2010 (BGBl.  I S.  94) in der 
jeweils geltenden Fassung (UVPG)

    7.7.1

    § 20 Absatz 1 Satz 1

     Einrichtung und Betrieb des zentralen Inter-
netportals

     zuständig: das für Umwelt zuständige Minis-
terium

    7.7.2

    § 65 Absatz 1 und 2, § 66 Absatz 2 Satz 2 

     Planfeststellung und Plangenehmigung von 
Vorhaben nach den Nummern 19.3 bis

     19.9 der Anlage 1 des UVPG, Erlass nach-
träglicher Aufl agen

    zuständig: BezReg

     sofern ein bergrechtlicher Betriebsplan die 
Errichtung oder den Betrieb eines Vorhabens 
nach den Nummern 19.3 bis 19.9 der Anlage 
1 des UVPG vorsieht

    zuständig: BezReg Arnsberg“

  pp)  Die Nummern 7.8 bis 7.8.2 werden durch fol-
gende Nummer 7.8 ersetzt:

    „7.8

     Rohrfernleitungsverordnung vom 27. Septem-
ber 2002 (BGBl. I S. 3777, 3809) in der jeweils 
geltenden Fassung (RohrFLtgV)

    Vollzug der Aufgaben dieser Verordnung

     zuständig: BezReg, soweit es nicht um die 
Anerkennung von Prüfstellen geht“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Die Verordnung wird erlassen

1.  von der Landesregierung auf Grund

 –  des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisationsge-
setzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 
(GV. NRW. S.  462) geändert worden ist, insoweit 
nach Anhörung des fachlich zuständigen Ausschus-
ses des Landtags,

 –  des §  9 Absatz  3 in Verbindung mit §  7 Absatz  4 
Satz 2 des Landesorganisationsgesetzes und

 –  des §  36 Absatz  2 Satz  1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) sowie

2.   vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz nach Anhörung der zuständi-
gen Ausschüsse des Landtags auf Grund

 –  §  117 Absatz  1 des Landeswassergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 
(GV. NRW. S. 926), der durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) neu gefasst wor-
den ist, und

 –  §  19 des Abwasserabgabengesetzes Nordrhein- 
Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559).
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Düsseldorf, den 17. April 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Christina  S c h u l z e  F ö c k i n g

– GV. NRW. 2018 S. 206

320

Verordnung
zur Aufhebung der  Verordnung 

über den elektronischen Rechtsverkehr
bei den ordentlichen Gerichten
in Beschwerdeverfahren gemäß 

§ 335a Handelsgesetzbuch[1]

Vom 12. April 2018

Artikel 1
Aufhebung der

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr
bei den ordentlichen Gerichten
in Beschwerdeverfahren gemäß 

§ 335a Handelsgesetzbuch1

Auf Grund des § 5 Absatz 6 des Landesorganisationsge-
setzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), der zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1993 
(GV. NRW. S. 987) geändert worden ist, verordnet das Mi-
nisterium des Innern im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium der Justiz: 

Die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
bei den ordentlichen Gerichten in Beschwerdeverfahren 
gemäß §  335a Handelsgesetzbuch vom 17. November 
2014 (GV. NRW. S. 762), die durch Artikel 4 der Verord-
nung vom 7. September 2017 (GV. NRW. S. 777) geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

 
Düsseldorf, den 12. April 2018

  
Der Minister des Innern des Landes

Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

Der Minister der Justiz des Landes
Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a ch

– GV. NRW. 2018 S. 209

1 Die Verpfl ichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfah-
ren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 
vom 21.7.1998, S. 37), geändert durch Richtlinie 98/48/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. L 217 vom 
5.8.1998, S. 18), sind beachtet worden.

320

Zweite Verordnung
zur Änderung der eAkten-Verordnung 

Finanzgerichtsbarkeit
Vom 11. April 2018

Auf Grund des § 52b Absatz 1 Satz 2, 3, 4 und 5 der Fi-
nanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. März 2001 (BGBI. 1  S.  442, 2262; 2002 
1 S. 679), von denen Satz 2, 3 und 4 durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 22. März 2005 (BGBI. 1 S,837) eingefügt 
worden sind und Satz  5 durch Artikel 22 des Gesetzes 
vom 5. Juli 2017 (BGBI. 1 S. 2208) geändert worden ist, 
in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Justizgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30), 
verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

Die eAkten-Verordnung Finanzgerichtsbarkeit vom 9. 
Februar 2017 (GV. NRW. S.  284; ber. S.  320), die durch 
Verordnung vom 11. Dezember 2017 (GV. NRW. S.  949) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert :

1.  § 1 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:

  „Bei den Finanzgerichten Düsseldorf, Köln und 
Münster werden die Akten in den durch Verwaltungs-
vorschrift  bekannt zu machenden Verfahren elektro-
nisch geführt. Die Bekanntmachung erfolgt durch All-
gemeine Verfügung (AV) im Justizministerialblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen (JMBI. NRW).“

2.  Die Anlage wird aufgehoben .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 15. Mai 2018 in Kraft.

Düsseldorf, den 11. April 2018

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a ch

– GV. NRW. 2018 S. 209
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